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Wiederkehrende Prüfungen nach DIN VDE 0185
– Blitzschutzanlagen –

Sie sind Bauherr, Eigentümer oder Betreiber?
Dann sind Sie für die Blitzschutzanlagen in Ihrem Gebäude verantwortlich.

Damit Sie die Gefahr von Personen- oder Sachschäden ausschließen können, sollten Sie 
möglichst bald die Überprüfung Ihrer Blitzschutzinstallation vornehmen lassen.

In enger Zusammenarbeit mit einem autorisierten Innungsfachbetrieb bieten wir Ihnen 
für den sicheren Betrieb einen umfangreichen Service:

• Wartung und Revision der äußeren Blitzschutzanlagen und 
Überspannungsschutzeinrichtungen (innerer Blitzschutz)

• Überprüfung von Zustand und Werkstoff der Erder und Fangeinrichtungen

Nach der Überprüfung erhalten Sie ein Prüfprotokoll mit detaillierten Informationen über 
den Umfang der einzelnen Prüfschritte sowie Hinweise auf Mängel und deren Beseitigung.

Mängelfreie Anlagen werden mit einem Prüfsiegel versehen, das die Einhaltung der 
technischen Regeln bestätigt. Zudem können Sie mit dem Siegel nachweisen, dass Sie 
entsprechend BGB die Verkehrssicherungspflicht bei Ihren haustechnischen Anlagen ernst 
nehmen und befolgen.

Empfehlung:	 Schließen Sie einen Wartungsvertrag ab. Damit haben Sie die 
Garantie für eine sichere Blitzschutzinstallation und sind im 
Schadensfall durch den Nachweis regelmäßiger Prüfungen entlastet 
– ein Leben lang!


